
GROSSER RAT

Sitzung vom 4. März 2014, Art. Nr. 2014-0383, romm/eb

PROTOKOLL

(GR.13.260-1) Interkantonale Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren 

Fachschulen (HFSV); Beitritt des Kantons Aargau; Zustimmung; fakultatives Referendum

Der Rat behandelt die regierungsrätliche Vorlage vom 11. Dezember 2013 inkl. Zusatzbericht vom 

19. Februar 2014. Die Kommission für Bildung, Kultur und Sport (BKS) beantragt Eintreten und Be-

schlussfassung gemäss den regierungsrätlichen Anträgen. Namens der vorberatenden Kommission 

referiert deren Präsident, Thomas Leitch-Frey, Wohlen.

Eintreten

Für die Fraktionen referieren: GLP, Melinda Bangerter, Aarau; SVP, Walter Deppeler-Lang, Teger-

felden; CVP, Martin Steinacher-Eckert, Gansingen; SP, Elisabeth Burgener, Gipf-Oberfrick; EVP, 

Esther Gebhard-Schöni, Möriken-Wildegg; BDP, Maya Bally Frehner, Hendschiken; FDP, Sabina 

Freiermuth-Salz, Zofingen; und Grüne, Eva Eliassen Vecko, Turgi.

Für den Regierungsrat nimmt Bildungsdirektor Alex Hürzeler Stellung.

Eintreten ist unbestritten.

Detailberatung/Anträge

Keine Wortmeldung.

Abstimmungen

Anträge gemäss Botschaft

Antrag 1 wird mit 124 gegen 0 Stimmen gutgeheissen.

Antrag 2 wird mit 125 gegen 0 Stimmen gutgeheissen.

Antrag 3 wird mit 124 gegen 0 Stimmen gutgeheissen.

Beschluss

1.

Dem Beitritt des Kantons Aargau zur Interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Bildungs-

gänge der höheren Fachschulen (HFSV) vom 22. März 2012 wird zugestimmt.

2.

Der Regierungsrat wird ermächtigt, nach unbenütztem Ablauf der fakultativen Referendumsfrist oder 

bei Zustimmung der Stimmberechtigten im Fall einer Volksabstimmung gegenüber dem Vorstand der 

Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) den Beitritt des Kantons 

Aargau zur HFSV zu erklären.
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3.

Der Grosse Rat nimmt zur Kenntnis, dass die mit der HFSV verbundenen Ausgaben gebunden sind.

Fakultatives Referendum

Der Beschluss gemäss Ziffer 1 untersteht dem fakultativen Referendum gemäss § 63 Abs. 1 lit. c der 

Kantonsverfassung. – Die Staatskanzlei wird mit der Publikation im Amtsblatt beauftragt.
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